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P R O T O K O L L über die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates Klein Gartz
der Amtsperiode 2024/2029 am Freitag, dem 12.07.2024 um 17:30
Uhr im Rathaus, Ratssaal, An der Mönchskirche 5, 29410
Hansestadt Salzwedel

Anwesenheit:
 

Stellvertretender Bürgermeister

Herr Matthias Holz  

Mitglieder
Frau Susann Falkner  
Frau Annett Göhrs  
Frau Claudia Hammer  
Frau Elke Höhns  
Frau Gundula Schulz  

Verwaltung
Frau Nicole Köhn-Dörheit  
 
 
 
Beginn der Sitzung: 17:30 Uhr
Ende der Sitzung: 17:41 Uhr
 
 
 1. Eröffnung der Sitzung durch den stellvertretenden Bürgermeister der Hansestadt Salzwedel

  
 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Anwesenheit der Ortschaftsratsmitglieder 

und damit der Beschlussfähigkeit

  
 3. Übertragung der Sitzungsleitung an das älteste Ortschaftsratsmitglied

  
 4. Verpflichtung der Ortschaftsräte

Die Ortschaftsräte werden von dem an Jahren ältesten Mitglied des Ortschaftsrates auf die 

gewissenhafte Erfüllung ihren Amtspflichten verpflichtet.

  
 5. Wahl des Ortsbürgermeisters

Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister ist auch Vorsitzender des Ortschaftsrates.

  
 6. Ernennung des Ortsbürgermeisters durch den stellvertretenden Bürgermeister der Hansestadt 

Salzwedel
  
 7. Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates durch den Ortsbürgermeister

  
 8. Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsordnung

  
 9. Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters

  
 10. Anfragen und Anregungen
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zu 1 Eröffnung der Sitzung durch den stellvertretenden Bürgermeister der Hansestadt 

Salzwedel
  

 
 Herr Holz eröffnet die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrates Klein Gartz. Er 

gratuliert allen Ortschaftsratsmitgliedern zu ihrer Wahl.
 
 

  
  
  
zu 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Anwesenheit der 

Ortschaftsratsmitglieder und damit der Beschlussfähigkeit

  
 

 Herr Holz stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die zahlenmäßige Anwesenheit der 

Ortschaftsratsmitglieder und damit die Beschlussfähigkeit fest.

 
 
 

  
  
  
zu 3 Übertragung der Sitzungsleitung an das älteste Ortschaftsratsmitglied

  
 

 Herr Holz überträgt die Sitzungsleitung an das an Jahren älteste Ortschaftsratsmitglied, an

Frau Elke Höhns.

 
 
 

  
  
  
zu 4 Verpflichtung der Ortschaftsräte

Die Ortschaftsräte werden von dem an Jahren ältesten Mitglied des Ortschaftsrates 

auf die gewissenhafte Erfüllung ihren Amtspflichten verpflichtet.

  
 

 Frau Höhns verpflichtet die anwesenden Ortschaftsratsmitglieder mit folgendem 

Gelöbnis:

„Ich gelobe, treu der Verfassung, gehorsam den Gesetzen die gewissenhafte Erfüllung 

meiner Pflichten, insbesondere gelobe ich, die Rechte der Hansestadt Salzwedel 
gewissenhaft zu wahren und das Wohl der Stadt und seiner Einwohner nach Kräften zu 

fördern“
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zu 5 Wahl des Ortsbürgermeisters

Der ehrenamtliche Ortsbürgermeister ist auch Vorsitzender des Ortschaftsrates.

  
 

 Als Ortsbürgermeisterin wird Frau Gundula Schulz für die Ortschaft Klein Gartz 

vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Vorschläge.

Frau Höhns fragt die Anwesenden, ob sie mit einer offenen Wahl einverstanden sind.

Die Ortschaftsräte sprechen sich mit 5 Ja-Stimmen für eine offene Wahl aus

Die Wahl ergibt: 4 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung für Frau Gundula Schulz.

 
 
 

  
  
  
zu 6 Ernennung des Ortsbürgermeisters durch den stellvertretenden Bürgermeister der 

Hansestadt Salzwedel
  

 
 Herr Holz ernennt Frau Gundula Schulz zur Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Klein 

Gartz mit folgendem Eid (§ 38 BeamtStG) zur Ehrenbeamtin auf Zeit:

 
„Ich schwöre, meine Kraft dem Volk und dem Land Sachsen-Anhalt zu widmen, das 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes 

Sachsen-Anhalt zu wahren und zu verteidigen, Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu 

üben und meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen“

Herr Holz gratuliert Frau Gundula Schulz und übergibt ihr einen Blumenstrauß.

 
Die Ortsbürgermeisterin übernimmt die Leitung der Sitzung.

 
 
 

  
  
  
zu 7 Verpflichtung des an Jahren ältesten Mitgliedes des Ortschaftsrates durch den 

Ortsbürgermeister

  
 

 Frau Schulz verpflichtet Frau Höhns auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Amtspflichten.

 
 
 

  
  
  
zu 8 Beratung und Beschlussfassung der Geschäftsordnung

  
 

 Frau Schulz hat ein paar Anfragen zur vorliegenden Geschäftsordnung, die Sie aber im 

Nachhinein mit Herrn Holz klären wird.
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Der Ortschaftsrat stimmt mit 5 Ja-Stimmen der vorgelegten Geschäftsordnung des 

Ortschaftsrates zu. 
 
 
 

 Abstimmungsergebnis:
 

Ja: 5
Nein:  -
Enthaltung:  -

 
 

  
  
zu 9 Wahl des stellvertretenden Ortsbürgermeisters

  
 

 Als Stellvertreterin der Ortsbürgermeisterin werden Frau Susann Giebe und Frau Annett 

Göhrs vorgeschlagen. 

Die Ortschaftsräte sprechen sich auch hier für eine offene Wahl aus.

Auf Frau Giebe fallen 2 von 5 Stimmen.
Auf Frau Göhrs fallen 3 von 5 Stimmen.

Somit ist Frau Annett Göhrs mit 3 Ja-Stimmen zur stellvertretenden Ortsbürgermeisterin 

gewählt worden.

 
 
 

  
  
  
zu 10 Anfragen und Anregungen
  

 
 Es gibt keine Wortmeldungen.

 
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gez. Matthias Holz

Gundula Schulz
   gez.

Vorsitz    Protokollführung
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